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Sehr geehrte Damei,) und Herren, 

ich bedanke mich für die Gbersendung d!'ls Ge.s6tzentwurfes über das Verbandsklagerech! 
Und Mitwirkungsrechtfüt Tierschutzliereine, und di.H Mögl\qhkeit hierzu auS der Sicht des 
Kn::,isesSieinfun Steilung zu nehmen, 

Da der vO!1leQElI1de Gesetzentwurf mit dem des Jahres 2{)11wortlich und inhaltlich weitge
hend identiscrl ist verweise ich,um Wiederholungen zLiverfl')eiden,älJf die AusfClhrungen, 
eHe der Stadfetag NRW, derLandkrej~tqg NRW, die Tieri;iI'zt!.'!kammEiI' Westfalbn,Lippe Und 
der Landesverbandes cf!.'!r Tleral'ztinnen. und Tierarzte in1 öffentHchen DienSt im Rahl'nen 
der AnhqrLmg zum GeselzentwLlrf über das Verbtindsklaget$Cht in] Jahre 2.011 vorgebrMht 
haben, und schließe mich diesen AusfiJhrLlngen aus<lrQcklichan. 

Nebr~f) der grul1ds!:tlz!1chen Krfti.k an dr~r Notwendigkeit Lind Berechtlgungeines Verba nds.
Idagerechts fÜr Tierschl,!.tzyereine ist 811 dem vorliegehdeh flÖJdrheih~westfälischetl Entwurf 
besonderszlI kritisieren, dass dieser in seiner Ausgestaltung viel iW weItgehend lst,li:n Ge
gensatz zu den Wroatldsklagemögiichkeiten irn Bunde.snaturschutzgesetz (§§t;l3, 64) im 
Landsohaftsgesetzes NRW (§. 1.2 b), Im Verbrauoherschutzrechtsowie in den liersci1utz
reohtlichen Veroaridsklagegesßtzen· o;lnderer Blindesländer (z. B. Bremeri, EntWurf Saar· 
land), in damm am; 9utemGrund nut Ahfechtungsldager. gegen behördliche Genehmigun· 
genzf,ll~ssig sind, sieht der tlordrheir'HNestfäfische Gesetzen(wl-irf auch das InsfrUtn.snt den 
Verpfliohtungsklage VOI:' Diese Verpfllchtungsk1agen sind aber i,ibwflü$slg, da bereits hettte 
auch nioht betroffel16 Dritte gegen tfetschultrechtliche Entscheidungen der Amtstierärzte 
Beschwerde bei derZlistfiindigen Fachaufsichtsbehör~lee'ri1legen oder in besdndersgravie-
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ich bedanke mich für die Gbersendung d!'ls Ge.s6tzentwurfes über das Verbandsklagerech! 
Und Mitwirkungsrechtfüt TierSchutzliereine, und di.8 Mögl\qhkeit hierzu auS der Sicht des 
Kn::~isesSieil')furt Steilung zu nehmen, 

Da der vO!1leQende Gese1zentwurf mit dem des Jahres 2{)11wortlich und inhaltlich weitge
hend identiscrl ist verweise ich,um Wiederholungen zLivertpeiden,ävf die AusfClhrungen, 
eHe der Städfetag NRW, derLandkrej~tqg NRW, die Tieri;iI'zt!.'!kammEiI' Westfalbn,Lippe Und 
der Landesverbandes cf!.'!r Tleral'ztinnen. und Tierarzte in1 öffentHchen DienSt im Rahl'nen 
der AnhqrLmg zum Geselzentwllrf über das Verbtindsklaget$Cht in] Jahre 2.011 vorgebrMht 
haben, und schließe mich diesen AusfiJhrLlngan aus<1rQcklichan. 

Nebr~f) der gruMs!:tlz!1chen Krfti.k an dr~r Notwendigkeit Lind Berechtlgungeines Verba nds.
Idagerechts fÜr Tierschl,l.tzyereine ist 811 dem vorliegehdeh flÖJdrheih~westfälischetl Entwurf 
besonderszlI kritisieren, dass dieser in seiner Ausgestaltung viel iW weItgehend lst,li:n Ge
gensatz zu den V6rOatldsklagemögiichkeiten irn Bundesnaturschutzgesetz (§§t;l3, 64) im 
Landschaftsgesetz6s NRW (§. 1.2 b), Im Verbraucherschutzrechtsowie in den liersci1utz
rechtlichen Veroaridsklagegesßtz6n· o;lilderer Blindesländer (z. B. Bremeri, Entwurf SU(jr, 
land), in denen am; 9utemGrund nut Ahfechtuflgsldager. gegen behördliche Genehmigun· 
genzl,ll~ssig sind, sieht der tlordrheirHNestfäfische Gesetzen(wl-irf auch das InslrUtn.snt den 
Verpfliohtungsklage VOI:' Diese Verpfl1chtungsk1agen sind aber i,ibwflü$slg, da bereits heute 
auch nicht betroffer16 Dritte gegen tfetschuitrechtliche Entscheidungen der Amtstierärzte 
Beschwerde bei derzlistfiindigen Fachaufsichtsbehör~lee'ri1legen oder in besdndersgravie-
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renden Fällen auch Klage <tuf .Ämtspflichtverletzüng gegen den zliständigen Amtstierarz( 
ansfi'engen können, EinUngleicflgewicrlt c\er Rechtsmittel zuUngunsten der Tiere Ist als9 
aUch im Fall der Unterlassung Oder der Fehreinsch~tzt.mg (')jnes Amtsti.erarztes niellI. gege
ben. Die deutlich zu weitgehendel' Klagemöglichkeiten ",,,,ses Gesetzentwurfesverfllhren . 
'ediglich zum Missbrauch lfndbehindern so eh1en effektiven Tierschutz mehr als (las Sill 
ihm nützeil, 

Auch dieKlagemögiiah.l(e.ltel'l nach § 1 Abs; 1 (leS Gesefzenlwqrfes gehen viel zu weit. 
Praktisch jede Geiiehmigung, die der Amlst!erarztertei!t, und jede Erfa,lbnis oder Anord
nung,diedef Amtsiierand trifft, können befda~Jt werden, Auch hier wäre es sachgerechter 
gewesen, der Gesetzgeber .häUedie Klagemögllchkeiten beschranKt, z, B.aUf bau-und 
emi.ssionSschutäechtnche Genehmigl,lngen ab einer gewissen Größenordhung(z. S, Bau' 
ten nach Spalte 1 Buf'ldesifillllissionsschlltzgeQetz) und auf Genehrfügll.ngell und Erlaub· 
nisse bei Vorhaben, die eine besondere geseUschaftliche. Relevanz haben (;;:, B.Schä9h
teii, Tierv'ersüchean PtlmaleoodefZlilassungvon ZO()~ und Zirfnisbetrieben). Der§ ;1 l\l:lS. 
1 il1 dei'vorliegenden Form greift aber tief in die tägliche Alltagsai'beit der Amtstierärzte ein, 
Schon Anordnwigen, die nur ein e.inzelne.s Tier betrefi'en,oder Genehmigungen, die tier, 
schulzrecht!1ch ohne besondere Brisanz sind (z. b. AU$narlJ:nefJenohrnigung für Bauer 
Bl'ömmelkamp, s.cinern Bullen befristet das bindegewebige Endstück des Schwanzes /,:u 
kupieren),sowie I<Jeinste Bauvorhaben Ub.er SO m' Bauvolumen können demnächst von 
nicht betroffenen Dritten bel,lagt werden. Diese viel zu weitgehenden Klagerechte verbes· 
sern hicht deii Tierschutz, sondern behindern die Sehörden bei ihrer täglichen Arbeit für 
den Tierschutz und leis(c,m lediglich der oProzoo'$hansEilei" VorschUb. . 

. Insgesamt halte ich den Gesetzentwurf -geradeäuch im VerrJleichmit delY) Verbandsk!a
gegesetz anderer Bundesländer und aMarer Rechtsgebiete -- daher für viel zu weitgehend. 
Es Ist - allqh in der BegründunfJ zUm Ges(;'l\zentwurf - I<ein sachlicher Grund ersichtlich, 
der es rechtfertigt,. nicht betroffenen Ptltten.in Norctrhein-Westfalen im Ge!tungspereiGh des 
Tierscnutegesetzes deufiich weitreichendere Klagerrioglichkeitell zu gewähren, als sie nicllt 
beteiiigten Dritten in anderen Bundesländern und. In anderen Rechtsbei'eie;hen eingefäumt 
werden. Es ist deshalb imSinne(j6s Tlerschulze.$ Und im Sinne eines vernünftigen VeNlal
tung.shand(~ls in unserem' 8tmdesland dringend t1pfwendig, die f<ta.qe-und lnformations
rechte del'Ti.erschutzvereineaüf ein sachger(';!chtesMaß.zu beschränken. 

Mit freundlichen Gr(lße:n 
LA 

Dt, Bn.lndiers 


